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Schulbeginn 2021/22 mit 3-wöchiger Sicher-
heitsphase  
 

Corona lässt auch in diesem Schuljahr keinen norma-
len Schulstart zu. Um einen möglichst sicheren Schul-
betrieb zu ermöglichen, hat das Bildungsministerium 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, das 
einen durchgehenden Präsenzbetrieb ermöglichen 
soll. Diese Maßnahmen werden zum überwiegenden 
Teil auch für die NÖ landwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen angewendet. Die Direktionen wurden im 
Rahmen der Direktorenkonferenz darüber informiert. 
 

In der derzeit laufenden Sicherheitsphase werden alle 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Bediensteten drei-
mal pro Woche getestet. Wobei für ungeimpfte Leh-
rer*innen und Bedienstete der einmal wöchentlich 
verlangte PCR Test von einer befugten externen Stelle 
durchgeführt werden muss. Das Bildungsministerium 
hat den dringenden Wunsch der Gewerkschaft, die 
ungeimpften Kolleg*innen und Bediensteten in die 
derzeit laufenden schulinternen Gurgeltests für Schü-
ler*innen miteinzubeziehen, leider abgelehnt. Außer-
halb der Klassenräumen ist von allen Personen ein 
MNS zu tragen. Weiters sind von den Schulleitungen 
bis Ende September 2021 wieder Hygiene- und Prä-
ventionskonzepte für die jeweiligen Standorte zu er-
stellen. 
 
Anschließend an die Sicherheitsphase sollen klar defi-
nierte Risikostufen für einen sicheren Schulbetrieb 
sorgen. Über die jeweils aktuell gültigen Schwellen-
werte für die Risikoeinstufung in den Regionen sollen 
die Schulen künftig jeden Freitag informiert werden 

um ev. notwendige Maßnahmen für die darauf fol-
gende Schulwoche ergreifen zu können. Eine Über-
sicht, der in den einzelnen Risikostufen geltenden 
Maßnahmen, findet sich in der Beilage.  
 

Auslandsdienstreiseanträge 
 

Durch die Verwendung des Reisemanagementsystems 
kommt es bei Reiseanträgen für Auslandsreisen zu 
Änderungen. 
 
 Auslandsreiseaufträge für Dienstreisen im Rah-

men von EU-Projekten (Erasmusprojekte, …), bei 
denen die Reisekosten über das Projekt finan-
ziert werden, sind mit dem neuen Formular „An-
trag auf Genehmigung einer Dienstreise ohne 
Kostenersatz“ bei der Bildungsdirektion zu bean-
tragen. Das neue Formular ist bereits in den 
Schulen vorhanden. 

 
 Auslandsreiseaufträge für Weiterbildungen sind 

im ESS zu beantragen. Bei pädagogi-
scher/fachlicher Notwendigkeit – werden wie 
bisher die Kosten ersetzt. Eine entsprechende 
Stellungnahme von LSI Friewald ist erforder-
lich!!! 
ACHTUNG: Ist die Weiterbildung nützlich, aber 
nicht notwendig, werden die Reisekosten nur bis 
zum Grenzübertritt ersetzt.  

 
 Auslandsreiseaufträge für Schulveranstaltungen 

– Fachexkursionen, Sprachwoche, … sind mit dem 
neuen Formular für Schulveranstaltungen zu be-
antragen. ACHTUNG: Es können KEINE Reisekos-
ten verrechnet werden. Die Reisekosten für die 
Begleitlehrer*innen müssen bei der Kostenbe-
rechnung für die Schüler*innen berücksichtigt 
werden. 

 
 Bei einer Teilnahme an internationalen Wettbe-

werben werden wie bisher alle anfallenden Kos-
ten der Lehrpersonen ersetzt. Eine entsprechen-
de Stellungnahme von LSI Friewald ist erforder-
lich!!! 

 

http://www.pv-noe.landwirtschaftslehrer.at/


PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV 

 

Reiseanträge für Weiterbildungen 
 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass bei allen 

Weiterbildungsmaßnahmen im Feld GRUND nur 

zwischen LEHRGANG und FORTBILDUNG zu diffe-
renzieren ist. Bitte hier nur einen dieser beiden Begrif-
fe eingeben. 

 

Wenn LEHRGANG gewählt wird – ist bei BEMERKUNG 
– die BEZEICHNUNG des Lehrganges und IMMER DIE 
ANZAHL der GESAMT-ECTS des Lehrganges und eine 
ev. K4-Nummer einzugeben. Ab 20 ECTS muss der 
Lehrgang von der Bildungsdirektion genehmigt wer-
den. Lehrgänge sind auch als solche in den Ausschrei-
bungen der päd. Hochschulen gekennzeichnet. 

 

Bei FORTBILDUNG ist bei BEMERKUNG ebenfalls die 
genauere BEZEICHNUNG und die K4-Nummer einzu-
geben.  
 

Nicht vergessen – die Einladungen als pdf-Datei 
hochladen! (Antrag vorher sichern und danach die 
Datei hochladen) 
 
 

Kurz & bündig 

 
 Rechnungslegung nach der Reisegebühren-

verordnung 
 
Der Anspruch auf Reisegebühren besteht, wenn die 
Lehrperson innerhalb von sechs Kalendermonaten, 
beginnend mit dem Kalendermonat, in den das Ende 
der Dienstreise fällt, die Reiserechnung bei seiner 
Dienststelle geltend macht. 
 
Beispiel:   Ende der Dienstreise: 28. Jänner (= erste 
Kalendermonat) Ende der Einreichungsfrist 30. 
Juni (= sechste Kalendermonat). 

 
 Ausbildungsphase – Absolvierung des not-

wendigen berufsbegleitenden Lehramtsstudi-
ums § 7 LLVG 

 
Landesvertragslehrpersonen in der Ausbildungsphase 
haben ein berufsbegleitendes Lehramtsstudium zu 
absolvieren. Die Ausbildungsphase endet mit Ablauf 
des Monats, in dem das Studium erfolgreich abge-
schlossen wird.  
 

Berufsschullehrpersonen und Fachschullehrpersonen 
kann für die berufsbegleitend zu absolvierende Aus-
bildung für den Besuch von Lehrveranstaltungen an 
der Pädagogischen Hochschule eine Freistellung von 
der Unterrichtsverpflichtung im Gesamtausmaß von 
bis zu 22 Wochen oder höchstens 110 Tagen, soweit 
dies für die Präsenz an der Pädagogischen Hochschu-
le erforderlich ist, unter Beibehaltung des Entgeltes 
gewährt werden. 

 
 Zeitkonto (§ 61 Abs. 13 bis 19 Gehaltsgesetz):  

Möglich für  
 pragmatisierte Lehrer*innen (Beamte) und  
 Vertragslehrer*innen im alten Dienstrecht (un-

befristet und vollbeschäftigt).  

Die Erklärung ist bis 30. September des betreffenden 
Unterrichtsjahres abzugeben und ist für das laufende 
Schuljahr unwiderruflich. Es gibt kein Alterslimit. 

Der Antrag auf Verbrauch muss bis 1. März erfolgen, 
damit im folgenden Schuljahr die Freistellung möglich 
wird (Personalplanung). 

Weitere Informationen finden sich im September-
rundschreiben 2019! 

 Pendlerpauschale – Pendlereuro 
 
Neuansuchen um Pendlerpauschale sollten so rasch 
wie möglich erfolgen und sind notwendig bei 
 Neuanstellungen 
 Wohnortwechsel 
 Änderung der Dienststelle (Stammschule) 
 Veränderungen aus einer Neueingabe im Pend-

lerrechner z.B. aufgrund eines neuen Stunden-
planes 
 

Es sollten alle Kolleg*innen ihren Anspruch auf Pend-
lereuro und Pendlerpauschal mit dem Pendlerrech-
ner überprüfen. 
 

 Geldaushilfen für studierende Kinder und 
Lehrlinge 

 
Kolleg*innen, die für Ihre studierenden Kinder oder 
für Lehrlinge eine Geldaushilfe beantragen möchten 
finden das Formular auf der PV Homepage. Wer dies 
im Vorjahr verabsäumt hat, kann auch nachträglich 
um die Geldaushilfe ansuchen. 
 



PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV-Mitteilungen *** PV 

 Handysignatur – Ablauf kontrollieren ev. ver-
längern 

 
Um problemlos im kommenden Schuljahr das Service-
portal Bund (Gehaltskonto, Reisemanagementpro-
gramm, Zeitkonto, …) bedienen zu können, empfiehlt 
es sich, die Gültigkeitsdauer der Handysignatur zu 
überprüfen!  (siehe Rundschreiben Mai 2020 Nr. 4) 
 

 Meldung von Nebenbeschäftigungen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass jede erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung und eine Änderung einer solchen 
unverzüglich zu melden ist.  
 
 

Personalia 
 

Neuaufnahmen 
(per 06.09.2021)  

 

Gabriele AMANN (LFS Pyhra – Expositur LFS Sooß) 

Martin BRAUN (LFS Mistelbach) 
Bernhard DIRNBERGER (LFS Krems) 

Joachim GEER (LFS Mistelbach) 

Theresia HADERER (LFS Gießhübl) 

Herbert HAMMERL (LFS Langenlois) 
Katja HARRER (LFS Pyhra – Expositur LFS Sooß) 
Christoph HÖRTH (LFS Krems) 
Helene JÄGER (LFS Edelhof) 

Melanie KARAS (LFS Mistelbach – Expositur LFS Poysdorf) 

Christian KARRER (LFS Hollabrunn) 

Clemens KOBLBAUER (LFS Tullnerbach) 
Robert NEUWIRTH (LFS Gießhübl) 

Szilvia PAUMANN (LFS Hohenlehen – Expositur  

LFS Unterleiten) 
Christine PLATTNER (LFS Hollabrunn) 

Michael POSTL (LFS Pyhra) 
Brigitte RAMETSTEINER (LFS Hollabrunn) 

Lorenz REISINGER (LFS Krems) 

Julia RITTER (LFS Warth) 

Brigitte ROSENBAUER (LFS Pyhra – Expositur LFS Sooß) 

Katja SCHABASSER (LFS Tullnerbach) 
Daniela SCHNEEBERGER (LFS Gießhübl) 
Veronika SCHREIBER (LFS Edelhof) 

Julia SUMMER (LFS Mistelbach) 
Michaela JURI (LFS Tullnerbach) 
 
 
 
 
 
 

Neuaufnahmen 
(per 16.09.2021)  

 

Verena ZIMOLA (LFS Gießhübl – Expositur LFS Gaming) 
 
Für die Berufsreifeprüfungslehrgänge wurden folgende Kol-
leginnen und Kollegen mit IIL Verträgen angestellt 
 

Cornelia GARLANDER (LFS Gießhübl) 

Marc PAYREDER (LFS Gießhübl) 

Martina WURZER (LFS Gießhübl) 

 
Der Zentralausschuss begrüßt die neuen Kolleginnen 
und Kollegen und wünscht viel Freude, Begeisterung 
und Erfüllung im Lehrberuf. 
 
 

Versetzungen 
(per 02.09.2020) 

 

Katharina EBNER (LFS Gaming nach LFS Ottenschlag) 
 

 
Wir gratulieren … 

 
… zum 50. Geburtstag 

 
Sabine GRAMMEL (LFS Langenlois) 

Elisabeth HUMMEL (LFS Zwettl) 

Brigitte SCHUSTER (LFS Hollabrunn) 

Harald SUMMERER (LFS Hollabrunn) 

Maria ZOTTL (LFS Zwettl) 
 
 

… zum 60. Geburtstag 
 

Herta GRASBERGER (LFS Gaming) 

Anna MARCHSTEINER (LFS Zwettl) 

Christiane OHLRAM (LFS Zwettl) 

Franz RINGHOFER (LFS Warth) 

Beatrix WAGNER (LFS Warth) 

 
 

… zur Vermählung  
 

Kathrin MEISSL ROSNER (geb. Rosner) (LFS Mistelbach) 
& Stefan Meißl 
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Auslösung des Dienstverhältnisses 
 

Andrea MARCHAT (LFS Warth) 

Martin MUSCHLIN (LFS Krems) 
Andrea ÖHLZELT (LFS Krems) 

 
 

Versetzung in den Ruhestand 
 

mit 1. September 2021 
 

Maria BOHLHEIM (LFS Gaming) 
Josef BRÄUTIGAM (LFS Hollabrunn) 
Theresia FLEISCHANDERL (LFS Unterleiten) 
Anna KASTNER (LFS Zwettl) 
Gabriele KASTNER (LFS Gießhübl) 
Andreas KLAMM (LFS Gießhübl) 
Monika RÖSSLER (LFS Unterleiten) 
Elena SCHWARZ (LFS Tullnerbach) 
Beatrix WAGNER (LFS Warth) 

Ferdinand WIESINGER (LFS Mistelbach) 
Waltraud WUDY (LFS Tullnerbach) 
 

Der Zentralausschuss dankt den Kolleginnen und Kol-
legen für die gute Zusammenarbeit und Wertschät-
zung der Standesvertretung. 
 
Wir wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Freude für den neuen Lebensabschnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe keine besonderen Begabungen, 
sondern bin nur leidenschaftlich neugierig! 
(Albert Einstein – Antwort in einem Brief auf die Frage seiner Be-
gabungen) 

 
 
 

Ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22 
wünscht euch 

 

Regina Pribitzer 
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